
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/9/25 1Ob492/57
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 Veröffentlicht am 25.09.1957

Norm

AHG §1 Cd1a

Rechtssatz

Keine Rechtswidrigkeit, wenn in einem Anwaltsprozeß im Beisein des Armenvertreters der Richter den Kläger nach

Belehrung über die geringen Erfolgsaussichten der Klage zur Klagsrücknahme au6ordert und bei Zögern des Klägers

diese Au6orderung unter Androhung des Entzuges des Armenrechtes im Weigerungsfalle wiederholt, worauf die

Klagsrückziehung erfolgt.
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